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Titel:

Anforderungen an die Rüge der fehlenden Übersetzung der Terminsladung

Normenkette:
StPO § 329 Abs. 1, § 344 Abs. 2

Leitsatz:
Eine Ladung wird nicht dadurch unwirksam, dass sie einem der deutschen Sprache nicht mächtigen 
Ausländer ohne Übersetzung übermittelt wird. Das Fehlen der Übersetzung kann jedoch einer Verwerfung 
der Berufung gemäß § 329 Abs. 1 StPO unter dem Gesichtspunkt fehlenden Verschuldens entgegenstehen, 
was in der Revisionsinstanz jedoch nur mit einer den Anforderungen des § 344 Abs. 2 StPO 
entsprechenden Verfahrensrüge geltend gemacht werden kann. (Rn. 3 – 6) (red. LS Alexander Kalomiris)
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Tenor

I. Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Kempten (Allgäu) vom 26. November 
2025 wird als unbegründet verworfen.

II. Der Angeklagte hat die Kosten seines Rechtsmittels zu tragen.

Gründe

1
Die Nachprüfung des Urteils aufgrund der Revision hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten 
ergeben (§ 349 Abs. 2 StPO).

2
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die zutreffende Stellungnahme der 
Generalstaatsanwaltschaft München in ihrer Antragsschrift vom 9. Februar 2026 Bezug genommen.

Lediglich ergänzend bemerkt der Senat Folgendes:
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1. Die Voraussetzungen für die Anordnung einer öffentlichen Zustellung lagen gemäß § 40 Abs. 2 StPO vor, 
denn ausweislich der Urteilsgründe (UA S. 2), denen die Revision insoweit nicht entgegengetreten ist, 
konnte die Ladung zu einem vorangegangenen Hauptverhandlungstermin an dessen letzte bekannte 
Anschrift im Inland bewirkt werden. Der Gesetzgeber erwartet in einem solchen Fall, dass der Angeklagte 
sich um den weiteren Fortgang des Verfahrens kümmert und Vorsorge trifft, dass ihn weitere Zustellungen 
erreichen können (vgl. KG, Urteil vom 16. Juni 2008 – (3) 1 Ss 44/08, NStZ 2009, 111, 112).
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2. Zur Beanstandung der Revision, es liege keine ordnungsgemäße Ladung vor, da der Aushang der 
Benachrichtigung an der Gerichtstafel gemäß §§ 40 Abs. 2, 37 Abs. 1 StPO, § 186 Abs. 2 ZPO lediglich in 
deutscher Sprache abgefasst gewesen sei, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass nach § 184 GVG die 
Gerichtssprache deutsch ist. Nach nahezu einhelliger Rechtsprechung wird eine Ladung nicht dadurch 
unwirksam, dass sie einem der deutschen Sprache nicht mächtigen Ausländer ohne Übersetzung 
übermittelt wird (BayObLG, Beschluss vom 13. Dezember 1995, 4 St RR 263/95, NStZ 1996, 248; OLG 



Karlsruhe, Beschluss vom 16. Dezember 2021, 2 Rv 35 Ss 670/21, BeckRS 2021, 40372 Rn. 12 m.v.w.N.; 
KG a.a.O.; OLG Hamm, Beschluss vom 25. Oktober 2016, 3 RVs 72/16, BeckRS 2016, 20357 Rn. 10).

5
Der Revision ist einzuräumen, dass sich aus dem Recht auf ein faires Verfahren gleichwohl die 
Notwendigkeit einer Übersetzung bei einem der deutschen Sprache nicht mächtigen Angeklagten ergeben 
kann (OLG Hamm a.a.O. Rn. 11). Fehlt eine erforderliche Übersetzung, kann das im Falle eines 
Verwerfungsurteils dazu führen, dass dem Angeklagten Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu 
gewähren ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 19. April 1995, 2 BvR 2295/94, NVwZ-RR 1996, 120; OLG Köln, 
Beschluss vom 9. Dezember 2014, III-1 RVs 167/14, III-1 Ws 102/14, NStZ-RR 2015, 317). Ein solcher 
Antrag ist vorliegend nicht gestellt.

6
Das Fehlen der Übersetzung kann nach überwiegender Auffassung zudem einer Verwerfung der Berufung 
gemäß § 329 Abs. 1 StPO unter dem Gesichtspunkt fehlenden Verschuldens entgegenstehen (BayObLG, 
Beschluss vom 9. Oktober 2020, 202 StRR 94/20, juris Rn. 11; Beschluss vom 4. November 2021, 207 
StRR 428/21 -n.v.). Mit der Revision kann ein etwaiger Mangel der Ladung jedenfalls nur mit einer den 
Anforderungen des § 344 Abs. 2 StPO entsprechenden Verfahrensrüge geltend gemacht werden. Insoweit 
fehlt es, wie von der Generalstaatsanwaltschaft zutreffend dargelegt, bereits an ausreichendem Vortrag zu 
den Sprachkenntnissen des Angeklagten. Es wird behauptet, er verfüge nicht über ausreichende 
(Hervorhebung durch den Senat) Kenntnisse der deutschen Sprache“ (Rev.Begr. S. 3). Es fehlt eine 
substanzvolle Beschreibung seines Sprachniveaus, konkret dazu, ob es nicht so weit reichte, dass er den 
Aushang (nebst der auf der Geschäftsstelle einzusehenden Unterlagen) hätte verstehen können. Allein 
daraus, dass der Angeklagte bulgarischer Staatsangehöriger ist, kann dies im konkreten Fall nicht gefolgert 
werden. Seine zuletzt bekannte ladungsfähige Anschrift befand sich im Inland. Vor seinem Wegzug nach 
„unbekannt“ im Laufe des Berufungsverfahrens hatte er mehr als 10 Jahre im Inland gelebt und gearbeitet. 
Wie sein beeindruckendes Vorstrafenregister zeigt, ist er gerichtserfahren. Dafür, dass er eine Ladung zu 
einem Gerichtstermin nicht verstanden haben könnte, gibt es angesichts dieser Umstände keinen Anhalt; 
die Revision zeigt auch nichts Gegenteiliges auf.
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3. Soweit die Revision ferner geltend macht, es hätte ein Hinweis an den Angeklagten in einer ihm 
verständlichen Sprache auf die Folgen des Ausbleibens im Hauptverhandlungstermin erteilt werden müssen 
(Rev.Begr. S. 2), gilt zunächst Vorstehendes. Ferner ist in Einklang mit der Generalstaatsanwaltschaft die 
Rüge als unvollständig anzusehen, denn sie verschweigt, dass dem Angeklagten eine entsprechende 
Belehrung bereits in erster Instanz erteilt war (zur Erforderlichkeit entsprechenden Vortrags vgl. BayObLG, 
Beschluss vom 9. Oktober 2020, 202 StRR 94/20, juris Rn. 8). Ausweislich des Sitzungsprotokolls des 
Amtsgerichts vom 4. Juni 2025 war dem Angeklagten in Anwesenheit einer Dolmetscherin für die 
bulgarische Sprache eine Rechtsmittelbelehrungerteilt worden. Gemäß § 35a Satz 2 StPO umfasst eine 
solche auch die Rechtsfolgen nach § 329 StPO.
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4. Zudem ist die Rüge behaupteter Ladungsmängel auch insoweit unvollständig, als sie nicht darauf 
eingeht, ob der Angeklagte von dem Hauptverhandlungstermin Kenntnis hatte. Er hatte offensichtlich mit 
der Verteidigerin vor dem Termin Kontakt, wie sich schon aus den Gründen des Verwerfungsurteils ergibt. 
Eine Verfahrensrüge, die maßgebliche Tatsachen verschweigt, ist unzulässig (vgl. BGH, Beschluss vom 19. 
Dezember 2018, 2 StR 247/18, NStZ-RR 2019, 157 f.).

9
Die Kostenentscheidung beruht auf § 473 Abs. 1 Satz 1 StPO.


